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Medienmitteilung 

 

Quellensteuern elektronisch abrechnen 

 

Solothurn, 14. Mai 2013 – Der Regierungsrat hat eine Änderung der 

Steuerverordnung über die Erhebung der Quellensteuern beschlossen. 

Damit schafft er die nötigen Rechtsgrundlagen damit Arbeitgeber die 

Quellensteuern ab 2014 elektronisch mit dem Steueramt abrechnen 

können. Damit schliesst sich Solothurn der gesamtschweizerischen 

einheitlichen Bezeichnung der Quellensteuertarife an.  

 

Diese Änderung ist Voraussetzung dafür, dass sich die Abwicklung des 

Quellensteuerverfahrens zwischen Arbeitgebern und Steuerämtern dank 

Erleichterungen für beide Seiten markant vereinfachen lässt. Mit Hilfe einer 

zertifizierten Lohnsoftware kann man künftig die Quellensteuerabrechnungen 

bei den kantonalen Steuerverwaltungen elektronisch einreichen.  

 

Das Kantonale Steueramt wird Ende 2013 bereit sein, die elektronischen 

Abrechnungen zu empfangen und zu verarbeiten. Die medienbruchfreie 

Bearbeitung der relevanten Quellensteuerdaten fördert die Effizienz im 

Büroalltag und wird mögliche Fehlerquelle der manuellen Bearbeitung der 

Daten eliminieren.  

 

Die elektronische Übermittlung ist für die Arbeitgeber aber nicht zwingend; sie 

können wie bisher Papierformulare verwenden.  
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Das Steueramt wird die Arbeitgeber, die quellensteuerpflichtige Arbeitnehmer 

beschäftigen, in den nächsten Wochen näher informieren. 

 

 

 

Weitere Auskünfte erteilen: 

Marcel Gehrig, Chef Steueramt, 032 627 87 09 


